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Merkblatt für unsere Autofahrerinnen und Autofahrer

1. Unsere Autofahrerversicherung haben wir neu bei der Helvetia Versicherung 
abgeschlossen (Kollektiv-Vertrag mit anderen Organisationen)

Konditionen:
Versichert sind grundsätzlich Personen-und Sachschäden, die Personen in ihrer 
Tätigkeit zu Gunsten des Fahrdienstes erleiden oder verursachen. Grundsätzlich gilt 
die Deckung
• vom Wohnort der Fahrerin des Fahrers bis zum Wohnort des Fahrgastes und vom 
Wohnort des Fahrgastes auf dem direkten Weg zum Transportziel und wieder 
zurück.

Kein Versicherungsschutz: Schäden bei privaten Erledigungen während 
Wartezeiten sind nicht gedeckt.

Der Versicherungsschutz umfasst eine
• Voll-Kaskoversicherung, mit einem Selbstbehalt von CHF 500.00 Dieser wird vom 
SfS übernommen.
• Selbstbehalt und Bonus-Verlust aus der privaten Haftpflichtversicherung
• Unfallversicherung, nur in Ergänzung zur obligatorischen Unfallversicherung 
gemäss UVG oder der Krankenkasse.

2. Umgehende Meldung an 079 198 27 80, Email: victor.haefeli@gmx.ch) oder an 
Elisabeth Suter. (Tel: 061 711 54 97, Email: senfsen@breitband.ch) Wir werden den 
Schadenfall an die Versicherung weiterleiten. Der entsprechende Fahrerrapport muss 
vorliegen.

3. Schild der Polizei Reinach Die Polizei Reinach stellt ein persönliches Schild aus, 
bitte bei Helferfahrten innerhalb von Reinach hinter die Windschutzscheibe legen.
Dafür brauchen wir von Ihnen zuhanden der Polizei folgende Angaben:
- Name/Vorname
- Kontrollschild-Nummer (BL…….)
- Telefon-bzw. Handy-Nummer

4. Neu: Schild ‚Freiwilliger Fahrdienst Senioren für Senioren‘. Dieses 
kennzeichnet Sie als Freiwillige im Fahrdienst im Auftrag von Senioren für Senioren 
Reinach.

Bitte legen Sie bei Helferfahrten auch dieses Schild hinter die Windschutzscheibe.

5. Schwierigkeiten beim Bezahlen der Helferfahrten Für unsere älter werdenden 
Nutzer wird es oft schwierig mit der Barbezahlung einer Entschädigung. Wir sind 
bemüht für Sie, wie auch für die Nutzenden, gute Lösungen zu finden. Melden Sie 
sich in diesem Fall bitte beim Vermittlungsteam. Fahrten auf Rechnung: Auf dem 
Rapport unter Bemerkungen, Vermerk ‚Auf Rechnung‘.
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6. Fahrten fürs Tageszentrum für Betagte
Autofahrer, die Betagte ins Tageszentrum und zurückfahren, erhalten die 
Entschädigung von Frau Mirjam Gengoti, Leiterin des Zentrums, ausbezahlt.

Grundsätzliches 
Bitte lassen Sie unsere Vermittlerinnen (Tel.079 847 80 96) wissen, wann Sie Zeit 
und Lust hätten, Einsätze zu übernehmen.
Das Team ist ebenfalls sehr froh, wenn Sie längere Abwesenheiten Ihrerseits 
melden, oder auch um Ihre Mitteilung, dass Sie keine Fahrten mehr übernehmen 
möchten.
Herzlichen Dank für Ihren Einsatz und Ihr Engagement.

Vorstand SfS und das Vermittlungsteam

Reinach, September 2024
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